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Berichterstatter Ernest Schwindsackl: Herr Präsident! Geschätzter Herr 

Bundesminister! Werte Kolleginnen und Kollegen! Ich bringe den Bericht des 

Finanzausschusses über den Beschluss des Nationalrates vom 15. Mai 2024 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Funkanlagen-Marktüberwachungs-

Gesetz und das Postmarktgesetz geändert werden.  

Das Funkanlagen-Marktüberwachungs-Gesetz hat den Zweck, Regelungen für 

das Bereitstellen auf dem Markt und die Inbetriebnahme von Funkanlagen 

festzusetzen und die Richtlinie über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und 

Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG umzusetzen.  

Der Bericht liegt Ihnen in schriftlicher Form vor, ich komme zur Antragstellung: 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage einstimmig den Antrag, 

gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu 

erheben. – Herzlichen Dank.  

Vizepräsident Dominik Reisinger: Danke für den Bericht.  

Wir gehen in die Debatte ein.  

Zu Wort gemeldet ist Herr Bundesrat Christoph Stillebacher. Ich erteile dieses.  

 


